
GEMEINDE SULZ
VORARLBERG

Kundmachun

eines Land+agsbeschlusses betreffend ein Gesetz über eine Änderung des
Baugesetzes

Der Landtag hat am 1 1.05.2022 ein Gesetz über eine Änderung des Baugeset-
zes beschlossen. Dieser Beschluss wurde nicht für dringlich erklärt. Er unterliegt
daher der Volksabstimmung, wenn eine solche innerhalb von acht Wochen
nach obigem Tag, das ist bis 06.07.2022, verlangt wird (Art. 35 der Landesver-
fassung); ein solches Verlangen kann gestellt werden:
a) un+erschrif+lich von wenigstens 1 0.000 S+immberechtig+en oder
b) von wenigstens zehn Gemeinden aufgrund von Gemeindevertretungsbe-

schlössen oder
c) unterschrif+lich von der Mehrheit der Landtagsmitglieder.

Der Text des Gese+zesbeschlusses liegt beim Amt der Landesregierung, bei
den Bezirkshaup+mannschaften und bei allen Gemeindeämtern zur allgemei-
nen Einsicht auf; er ist auch unter der Interne+adresse
h++ : www.vorarlber . a+abrufbar.

Bei uns können Sie den Gesetzesbeschluss bis 06. Juli 2022 einsehen.

Montag 08:00-11:00 Uhr
Dienstag - Freitag 08:00 - 12:00 Uhr

im Gemeindeamt

an derAmtstafel
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